
Tenor 

Die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 
2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen — 
und insbesondere ihr Art. 22 Nr. 1 — ist dahin auszulegen, dass 
sie nicht auf ein Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit anzuwenden 
ist, das ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats, der gemäß dem 
Recht dieses Staates als Folge dessen, dass er unter Betreuung gestellt 
wurde, für partiell geschäftsunfähig erklärt wurde, vor einem Gericht 
eines anderen Mitgliedstaats eingeleitet hat, um die Genehmigung zu 
erhalten, den ihm gehörenden Anteil an einer in diesem anderen Mit
gliedstaat belegenen unbeweglichen Sache zu verkaufen, da ein solches 
Verfahren die „Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie die gesetzliche 
Vertretung von natürlichen Personen“ im Sinne von Art. 1 Abs. 2 
Buchst. a der Verordnung Nr. 44/2001 betrifft, die vom materiellen 
Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgeschlossen ist. 

( 1 ) ABl. C 311 vom 13.10.2012. 
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Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Conseil d’État (Frankreich) — 
Auslegung von Art. 36 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255, S. 22) 
— Spezifizität und Unterscheidung des Berufs des Zahnarztes 
im Vergleich zum Beruf des Arztes — Zulässigkeit von natio
nalen Rechtsvorschriften, die eine gemeinsame universitäre Aus
bildung für Studenten der Medizin und der Zahnmedizin ein
führen — Zulässigkeit von Rechtsvorschriften, die dazu führen, 
dass dieselbe Spezialisierung von Ärzten und Zahnärzten prak
tiziert wird 

Tenor 

1. a) Die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen in der durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1137/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2008 geänderten Fassung ist dahin aus
zulegen, dass sie der Schaffung eines fachärztlichen Weiter
bildungszyklus sowohl im ärztlichen als auch im zahnärzt
lichen Bereich, dessen Bezeichnung keiner der in Anhang V 
dieser Richtlinie in Bezug auf einen Mitgliedstaat aufgezählten 
Bezeichnungen entspricht, durch diesen Mitgliedstaat nicht 
entgegensteht. Eine solche fachärztliche Weiterbildung kann 
sowohl Personen, die nur eine ärztliche Grundausbildung ab
geschlossen haben, als auch solchen offenstehen, die nur das 
Studium im Rahmen der zahnärztlichen Grundausbildung ab
geschlossen haben und als gültig haben anerkennen lassen. 

b) Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, 

— ob diese fachärztliche Weiterbildung, soweit sie nicht die 
in den Art. 24 und 34 dieser Richtlinie aufgeführten 
Anforderungen an die ärztliche und die zahnärztliche 
Grundausbildung erfüllt, nicht zur Ausstellung eines 
Nachweises über die Ausbildung zum Arzt mit Grund
ausbildung oder eines Nachweises über die Ausbildung 
zum Zahnarzt mit Grundausbildung führt und 

— ob der nach Abschluss dieser fachärztlichen Weiterbildung 
ausgestellte Ausbildungsnachweis nicht Personen, die kei
nen Nachweis über die Ausbildung zum Arzt mit Grund
ausbildung bzw. zum Zahnarzt mit Grundausbildung be
sitzen, dazu berechtigt, den Beruf des Arztes oder des 
Zahnarztes auszuüben. 

2. Die Richtlinie 2005/36 in der durch die Verordnung 
Nr. 1137/2008 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass 
es ihr nicht zuwiderläuft, dass die zum medizinischen Bereich 
gehörenden Fächer Teil einer fachärztlichen Ausbildung im zahn
ärztlichen Bereich sind. 

( 1 ) ABl. C 26 vom 26.1.2013. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 19. 
September 2013 — Europäische Kommission/Guido Strack 

(Rechtssache C-579/12 RX II) ( 1 ) 

(Überprüfung des Urteils des Gerichts in der Rechtssache 
T-268/11 P — Öffentlicher Dienst — Entscheidung der Kom
mission, die Übertragung von bezahltem Jahresurlaub ab
zulehnen, den ein Beamter während des Bezugszeitraums we
gen eines lang andauernden Krankheitsurlaubs nicht in An
spruch nehmen konnte — Art. 1e Abs. 2 des Statuts der 
Beamten der Europäischen Union — Art. 4 des Anhangs V 
des Statuts — Richtlinie 2003/88/EG — Art. 7 — Anspruch 
auf bezahlten Jahresurlaub — Grundsatz des Sozialrechts der 
Union — Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union — Beeinträchtigung der Einheit und 

der Kohärenz des Unionsrechts) 

(2013/C 344/63) 

Verfahrenssprache: Deutsch 
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Klägerin: Europäische Kommission

DE C 344/36 Amtsblatt der Europäischen Union 23.11.2013


	Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 19. September 2013 (Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d'État — Frankreich) — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère des affaires sociales et de la santé  (Rechtssache C-492/12)
	Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 19. September 2013 — Europäische Kommission/Guido Strack  (Rechtssache C-579/12 RX II)

